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28) Kommet un zostet. Erstkommunion-Ansprachen. Von Dr
Dionys Stiefenhofer, Stadtpfarrer un an Dinkelsbühl

Paderborn 1930, Schöningh.
Der Verfasser bhiletet s1ieben Anreden ZUF Feler der ersten heiligen

Kommunion und ebenso viele nsprachen VOTL Erneuerung des Taufgelübdes,
die selber hbel diesen Anlässen Seiner Pfarre gehalten hat. Rhetorische
Beschwingtheit, Eindruckskraft, feinsinnige Diktion, Gedankenreichtum
unreichliche Schriftverwertung sind unleugbare Vorzüge dieser Anreden.
Für unNnserTre >  ommunikanten, die 1m allgemeiınen TST 1111 W:  en
chuljahre stehen, zuweililen noch Jünger sind, dürfiften die nsprachen

teilweise etwas ZUuU hoch und edurien ohl Überarbeitung 111
Sinne kındertümlicheren Fassung Sicher aber sind SIe ine ergiebige

K “undgrube für ackende und passende (Gjedanken für Anreden AIl „großen
Tag ir UNSeTeTr Kinder.

Lainz D Ateche Bayr.
Neue Auflagen.

1) Lehrbuch des Kirchenrechtes qauf TUn ides Cod JUr can ®
Von Dr Etichmann. WEe1 an (X S57 SC M 9398)
aderborn 1930, Schöningh.

Die dritte Auflage dieses ewährten Lehrbuches ist. VO  w SC1HNENMN OC-
Jlehrten Verfasser SOWOonNI erweitert als verbessert worden. Infolge elner
kurzen, prägnanten Ausdrucksweise wird möglich, VOL

e1InNnenmn. verhältnısmäßl beschränkten KRKRaume übersichthech ZUSAUammnıeEN-
ustellen Man wird dem Verfasser Tast en Punkten zustimmen können.

Nur eINISEN wen1ı9gen Stellen scheinen ihm Formulierungen
nterlauien SEeıin 7u I7 173 ist. T bemerken- amı ein Minorist,

der ıne Ehe eingeht, 1DSO JUTe 1n den Lalenstand zurückversetzt wird,
1st. nach Calr 1392 N1IC. nOL1g, daß die Ehe gültıg Sel, sondern genügt
schon, daß S1€E wegen Gewalt und Furcht nN1cC. ungültig Se1lIn Bezug auf

11 SeienN folgende Hinwelse gestattet 150 Zum Begriff einer iırche
gehört nicht, daß S1e UrCc. „Konsekration“ dem Gottesdienst gewidmet
Sel, nach Can 1165 genügt schon die 95  enediktion  56 495 Was hier

„ gesagt wird über den Nachweis der Absolution Uurc Bescheinigung des
Absolventen, könnte leicht Auffassungen erwecken, die 1 Widerspruch
en T Can 1757, Für die stärkere Berücksichtigung des deutschen
taatskirchenrechtes kann INnan dem Verfasser 1U dankbar Der

Umstand, daß uch „die Vernunft echt“ ausfiührhecher als bei den
irüheren uflagen ZU Darlegung Ommt, trägtZU Verständnis des

toffes be1l und Tweckt 1e ZUu demselben Zur noch besseren Erreichun
dieses Zieles möchte der Rezensent auch vorschlagen (was Tastı. en ehr-

büchern des irchenrechtes wünschen ist), daß bel späteren Auflagen
noch mehr als bisher Rücksicht genomMımMeNn wırd qauf die Bedürinisse der
Seelsorge und der Lehrstoff erläutert wird urc. kurze Hinwelse uf

praktische Fälle dem täglıchen „‚„eDen
Münster (Westf.. Dr erıD0er.: ONe (‚ap

De Prineipis“® De Praeceptis“®, De Sexto“®, De Sacramentis!?
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EKEin Moralwerk, das Brauc:  arkeit Urc. 1nNne derartige 17
agenziıffer beweist, TAaucC. keine Empfehlung mehr. Besonders Zu he-


